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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1991

Norm

StPO §292

Rechtssatz

Wird der die Probezeit verlängernde Beschluß auf Grund eines Gesetzesverstoßes aufgehoben, wird bei der diesem

Beschluß widerstreitenden endgültigen Strafnachsicht die bloße Gesetzesverletzung festgestellt.
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